
Pflegevertrag
	Kind


	

	Name: 





Geburtsdatum: 




Adresse: 



 



	Vorname:  




Konfession: 




Heimatort/Nationalität: 



	
	

	Eltern
	

	Mutter 





Vorname: 




Name: 




 

Adresse: 




PLZ/Ort: 






Telefon (p) 




Telefon (g)  





	Vater
Vorname:  




Name: 





Adresse:  




PLZ/Ort:  




Telefon (p)  




Telefon (g) 





	
	

	Pflegeeltern
	

	Name: 





Name: 





Adresse: 




Telefon (p) 





	Vorname:  




Vorname:  




PLZ/Ort:  




Telefon (g)  






Die gesetzliche Vertretung des Kindes liegt bei:

 FORMCHECKBOX 
 den Eltern /  FORMCHECKBOX 
 der Mutter /  FORMCHECKBOX 
 dem Vater /  FORMCHECKBOX 
 Dritten, nämlich:

 FORMCHECKBOX 
 Es bestehen folgende Kindesschutzmassnahmen 
Beistand / Beiständin: 







VEREINBARUNGEN

1. Auftrag

Die Pflegeeltern verpflichten sich, für das Kind zu sorgen und es nach besten Kräften zu erziehen, solange es sich bei ihnen aufhält. Eltern (bzw. die sorgeberechtigte Person) und Pflegeeltern unterstützen sich gegenseitig in der Erziehung und Förderung des Kindes. Wichtige Absprachen, bzw. Entscheide die Förderung und Erziehung des Kindes betreffen werden an den regelmässigen Standortbestimmungen (siehe unten) gemeinsam getroffen. Über besondere Vorkommnisse, wie Krankheit des Kindes, sowie bei Notfällen informieren sich die Eltern (bzw. die sorgeberechtigte Person) gegenseitig sofort. Die gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen (ZGB, Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und Adoption, PAVO und kantonale Verordnungen), die das Pflegeverhältnis betreffen, finden sich im Anhang zum Pflegevertrag.

Entsprechend der PAVO steht dieses Pflegeverhältnis unter der Aufsicht der folgenden Stelle: 

Für die Begleitung des Pflegeverhältnisses und für die Einberufung der Standortbestimmungen 
ist zuständig:

Die Standortbestimmungen finden nach Bedarf der am Pflegeverhältnis Beteiligten, aber mindestens einmal jährlich statt. Erstmals am:








2. Pflegeverhältnis

 FORMCHECKBOX 
 Dauerpflege 

 FORMCHECKBOX 
 Übergangspflege 
 FORMCHECKBOX 
 andere Form, nämlich:

Beginn des Pflegeverhältnisses am:  







Geplante Dauer (bei Übergangspflege):  






Probezeit (eventuell):  








3. Pflegegeld

3.1 Das monatliche Pflegegeld setzt sich aus Unterkunft, Ernährung und einer Entschädigung für die erbrachte Erziehungsleistung zusammen. Das Pflegegeld beträgt Fr.: 




Das Pflegegeld ist jeweils monatlich im Voraus zu bezahlen. 
Kostenträger:    






3.2 Ohne anderslautende Regelung wird das Pflegegeld jeweils per Januar gemäss Novemberindex des Vorjahres angepasst. Indexstand (

= 100) bei Platzierung 



3.3 Hält sich das Kind mehr als 7 Tage nicht bei den Pflegeeltern auf, reduziert sich das Pflegegeld ab dem 8. Tag auf zwei Fünftel.

3.4 Nebenkosten (im Pflegegeld nicht inbegriffen)

	Auslagen für:
	Betrag pro Monat
	angepasst am:
	zu bezahlen durch:

	Kranken- und Unfallversicherung/Haftpflichtvers.
	
	
	
	

	Hygiene-/Toilettenartikel

	
	
	
	

	Kleider-/Schuhe- und Wäscheanschaffungen
	
	
	
	

	Arzt- /Zahnarztrechnungen

bzw. Selbstbehalte
	
	
	
	

	Ferienlager, Musikunterricht, Sportausrüstung
	
	
	
	

	Taschengeld

	
	
	
	


	Auslagen für:
	Betrag pro Monat
	angepasst am:
	zu bezahlen durch:

	Kosten für zusätzlichen Unterricht (Musik, Nachhilfe etc.)
	
	
	
	

	Kosten für nicht gedeckte Therapien
	
	
	
	

	Reisekosten

	
	
	
	


Bei ausserordentlichen Anschaffungen, bzw. Auslagen holen die Pflegeeltern vorgängig das Einverständnis der Eltern, bzw. der sorgeberechtigten Person und des Versorgers ein. 

3.5 Das Pflegegeld untersteht der Steuerpflicht. Es wird auf das separate Merkblatt der Steuerverwaltung des Kantons Schwyz im Anhang verwiesen. Die üblichen Sozialversicherungsleistungen wie AHV/IV sowie Unfall sind ab einem Verdienst von Fr. 2 200.-- pro Jahr zu entrichten. Informationen dazu erhalten Sie bei der Ausgleichskasse Schwyz, unter Tel. Nr. 041 819 04 70. 

4. Krankheit, bzw. Unfall und Haftpflicht des Kindes
4.1 Erkrankt das Kind oder erleidet es einen Unfall leiten die Pflegeeltern die notwendigen Massnahmen ein und informieren die Eltern, bzw. den gesetzlichen Vertreter sofort.

4.2 Das Kind ist gegen Krankheit / Unfall und Haftpflicht versichert 
bei:






Prämienzahler:

Krankheit / Unfall: 











Haftpflicht:   




         







5. Besuchsregelung

6. Ferienregelung
7. Schweigepflicht

Informationen, die Eltern, sorgeberechtigte Person und Pflegeeltern im Zusammenhang mit dem Pflegeverhältnis erfahren dürfen nur weitergegeben werden, wenn das «Wohl des Kindes» dies erfordert.

8. Dokumente

Es wurden den Pflegeeltern folgende Dokumente übergeben:
 FORMCHECKBOX 

ID / Pass

 FORMCHECKBOX 

Krankenversicherungsausweis

 FORMCHECKBOX 

Zeugnis / Lernberichte vom:

 FORMCHECKBOX 

andere:

9. Besondere Vereinbarungen

10. Schlussbestimmungen
Verstösst eine Vertragspartei gegen einzelne Bestimmungen dieses Vertrages, so hat die andere Vertragspartei das Recht, dies der Aufsichtsbehörde zu melden und diese zu ersuchen, für die Einhaltung der Vertragsbestimmungen zu sorgen.
11. Einverständnis und Unterschriften der beteiligten Parteien

	Eltern / sorgeberechtigte
Person
	
	Pflegeeltern
	
	Beistand/

Vormund

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ort und Datum:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Anhang:

 FORMCHECKBOX 

Pflegekinderverordnung/Vollzugsverordnung 



 FORMCHECKBOX 










Dieser Pflegevertrag ist eine Anlehnung an die Vorlage der Pflegekinderaktion Schweiz www.pflegekinderaktion.ch
2009/1. Auflage

Muster








Pflegevertrag Muster AGS.doc 

3

